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Kreative Kinder- und Jugendhilfe

Die Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH schöpft aus mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Jugendwohngruppen sowie 10-jähriger Erfahrung in der 
24h-Mutter-Vater-Kind-Betreuung sowie der stationären Betreuung von Kindern (6-15 Jahre). An verschiedenen Standorten in Lichtenberg und Mar-
zahn-Hellersdorf bieten wir insgesamt 73 Plätze in der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 19, 27.2, 35a und 41. 

Die jungen Menschen werden bei uns nach dem Bezugsbetreuersystem betreut, so bieten wir Verlässlichkeit und Vertrauen und fördern die Entwick-
lung individuell und ressourcenorientiert. Die jährlichen Ferienfahrten bereiten nicht nur allen viel Freude, sondern steigern die Beziehungsqualität und 
stärken den Gruppenzusammenhalt. In regelmäßigen Gruppenabenden werden verschiedene Aktivitäten geplant und durchgeführt. Pädagogische An-
gebote, wie die (freiwillige) wöchentliche Fußballgruppe, erhöhen den Selbstwert und die Sozialkompetenz der Jugendlichen. Ein weiteres Highlight 
ist das jährliche Sommerfest, zu dem die Betreuten einen aktiven Beitrag in der Vorbereitung und Durchführung leisten.

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit das interne psychologische Angebot zu nutzen (ggf. unter Zubuchung des Psychologischen Moduls). 

A5-A7 / Betreute Wohngruppen für Jugendliche nach §§ 27.2, 34, 35a und 41

- Gemischtgeschlechtliche Jugendwohngruppen für vier bis sechs Jugendlichen im Alter von 15 bis 21 Jahren 
- Lebenspraktische Unterstützung beim Prozess der Verselbstständigung
- Aktive Begleitung der Entwicklung einer schulischen und beruflichen Perspektive 
- Betreuungsumfang richtet sich nach dem vom Jugendamt festgelegten Bedarf zwischen 9 und 21 Stunden pro Woche
-  Betreuung von Montag bis Freitag, Wochenenden und Abende/Nächte sind betreuungsfrei, Rufbereitschaft nach Bedarf

C1-4 / Betreutes Einzelwohnen für Jugendliche nach §§ 34, 35a und 41

- Jugendliche wohnen allein in einer trägereigenen Wohnung
- Betreuungsumfang richtet sich nach dem vom Jugendamt festgelegten Bedarf
- Begleitung der Entwicklung einer schulischen und beruflichen Perspektive und Förderung der Selbständigkeit
- Unterstützung beim Übergang in den eigenen Wohnraum im Anschluss an die Jugendhilfe
- Angliederung an eine Jugendwohngruppe und Teilnahme an deren Gruppenaktivitäten und Ferienfahrt

C19.1-3 / Betreutes Einzelwohnen von Müttern oder Vätern und deren Kinder nach § 19

- Betreuung alleinerziehender Mütter oder Väter und deren Kinder bis 6 Jahre in trägereigenen Wohnungen
-  Je nach Bedarf umfasst das Betreuungsangebot zwischen 12 und 24 Stunden pro Woche, plus rund-um-die-Uhr Rufbe-

reitschaft
- Schwerpunkt der Hilfe ist die Mutter-/Vater-Kind-Beziehung sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz
- Individuelle Förderung und Unterstützung beim selbstständigen Leben mit Kind

§19

A19.3 / Intensiv betreutes Wohnen in der Gruppe für Mütter oder Väter und deren Kinder nach § 19

- 24h-Betreuung für alleinerziehende Mütter oder Väter und deren Kinder bis 6 Jahre
- Freistehendes Haus mit Garten in ruhiger Einfamilienhaussiedlung
- Fokus auf Mutter-/Vater-Kind-Bindung sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz
- Förderung des Familienerhalts und der persönlichen Entwicklung der jungen Eltern
- Erlernen von gesundem Lebensalltag und humanistischer Werte

A3.1 / Kinderhaus mit stationärer Betreuung nach §§ 34 und 35a

- 24h-Betreuung für Kinder im Alter von 6-15 Jahren
- Freistehendes Haus in ruhiger Einfamilienhaussiedlung mit einem großen Garten
- Kreativitätsraum zur Förderung kreativer Ausdrucksformen und persönlicher Entwicklung
- Intensive Elternarbeit zur Stärkung der Familie
- Bedarfsorientierte Förderung mit individueller und kreativer Unterstützung bei allen Entwicklungsaufgaben


